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Vollmacht

Hiermit erteile ich Herrn Rechtsanwalt Klaus Kunze, Uslar, Lange Str.28 Vollmacht in Sachen 


1. zur Prozeßführung (u.a. nach §§ 81 II ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhe​bung und Zurücknahme von Widerklagen,

2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluß von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten und sonstigen Versor​gungs​auskünften,

3. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) für Vertretung nach § 411 II StPO, mit aus​drücklicher Ermächtigung, auch nach §§ 233 I, 234 StPO sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung zur Inempfangnahme von Ladungen nach § 145a III StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der StPO zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschä​digung für Strafverfol​gungs​maßnahmen,

4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen ge​gen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Ver​si​cherungen),

5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von einseitigen Willenser​klä​rungen (z.B. Kündigungen).

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgever​fahren aller Art (z.B.Arrest- und einstweilige Verfügungs-, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangs​versteigerung-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Konkurs- und Vergleichsver​fahren über das Ver​mögen des Gegners. Sie umfaßt insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmit​tel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzich​ten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhand​lungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbeson​dere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu er​stattenden Beträge entgegenzunehmen.

.............................................., den 

                                ............................................







                                                                                          
 (Unterschrift)

Hinweis

Nach § 49 b V der Bundesrechtsanwaltsordnung muß der Auftraggeber gegebenenfalls darauf hingewiesen werden daß sich die zu erhebenden Anwaltsgebühren nach dem Gegenstandswert richten. Ich habe dies zur Kenntnis genommen.

.............................................., den 

                                ............................................


 (Unterschrift)


